
 

 
 

Vorlage zur Behandlung im Jugendhilfeausschuss 
 
Sitzung am 04.11.2019 
 

TOP 2: Wahl der stellvertretenden Ausschussvorsitzenden 
 
 
 

A. Beschlussvorschlag: 
 
Als stellvertretende Vorsitzende für den Jugendhilfeausschuss werden gewählt: 
 
Erster stellvertretender Vorsitzender:  
Kreisrat Johann Widmaier (FWV) 
 
Zweiter stellvertretender Vorsitzender: 
Kreisrat Heiko Lebherz (CDU) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anlagen:  
  

Drucksache JHA-Nr. 18/2019 
Pressestelle / Geschäftsstelle Kreistag 
 
 

öffentlich 



 Drucksache JHA-Nr. 18/2019 
Pressestelle / Geschäftsstelle Kreistag 
 
 
öffentlich 

 

 

Wahl der stellvertretenden Ausschussvorsitzenden 
 
Der am 26. Mai 2019 neu gewählte Kreistag hat im Rahmen seiner konstituierenden Sitzung 
am 16. September 2019 die beschließenden Ausschüsse personell neu besetzt.  
 
Die Landkreisordnung sieht in § 35 Abs. 3 vor, dass die Mitglieder der Ausschüsse jeweils 
aus ihrer Mitte einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende wählen, die den Landrat im 
Verhinderungsfall vertreten. Die Reihenfolge der Vertretung bestimmt der Ausschuss. In der 
Amtsperiode 2014 bis 2019 gab es zwei stellvertretende Vorsitzende beim 
Jugendhilfeausschuss. 
 
Die Wahl der Stellvertreter kann offen erfolgen, sofern kein Mitglied des Ausschusses 
widerspricht. 
 
Zur Neuwahl liegen folgende Vorschläge der Fraktionen vor:  
 
FWV-Fraktion:  
 
Wahl von Johann Widmaier zum 1. stellvertretenden Vorsitzenden  
 
 
CDU-Fraktion: 
 
Wahl von Heiko Lebherz zum 2. stellvertretenden Vorsitzenden. 
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